
Auszug aus der BBS-VO – gültig ab 01.08.2008

IX. Fachgymnasium

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Verteilung der Unterrichtsstunden
1.1.1 Der Unterricht in einer weiteren Fremdsprache in der Einführungs- wie in der Qualifikationsphase
entfällt, sofern eine Pflichtfremdsprache nach § 5 Abs. 2 der Anlage 9 zu § 36 BbS-VO nicht betrieben
werden muss oder eine andere Fremdsprache nicht freiwillig gewählt wird.
1.1.2 Im Fachgymnasium Gesundheit und Soziales, Schwerpunkte Agrarwirtschaft und Ökotrophologie,
können in der Einführungsphase zwei Naturwissenschaften jeweils ein halbes Schuljahr erteilt werden.
1.1.3 Das Fach „Praxis” ist thematisch und durch gemeinsame Unterrichtsanteile mit dem die Fachrichtung
und ggf. den Schwerpunkt prägenden Profilfach hinsichtlich der Planung und Bewertung zu verbinden.
1.1.4 Zusätzlich können nach Bedarf Wahlangebote eingerichtet werden.

1.2 Projektarbeit
In einem Halbjahr des 12. Jahrganges der Qualifikationsphase ist eine Projektarbeit mit beruflichem Bezug
anzufertigen, die den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu vertieftem wissenschaftspropädeutischen
Arbeiten gibt. Sie kann als Einzel- oder Gruppenarbeit angefertigt werden. Die Projektarbeit ist auf der
Grundlage des Fachs „Praxis” und der die Fachrichtung und ggf. den Schwerpunkt prägenden Profilfächer zu
erstellen. Es können jedoch auch alle weiteren Fächer der Stundentafel in das Projekt einbezogen werden.

1.3 Bewertung der sprachlichen Richtigkeit
In Fächern, in denen Deutsch Unterrichtssprache ist, führen schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen
die sprachliche Richtigkeit oder die äußere Form in einer Klausur oder in gleichwertigen schriftlichen
Leistungsnachweisen zu einem Abzug von einem Punkt oder zwei Punkten bei der einfachen Wertung.

1.4 Betriebspraktikum
Während der Einführungsphase kann ein Betriebspraktikum in geeigneten Einrichtungen durchgeführt
werden.

2 & 4. Stundentafel für die Fachgymnasien - Wirtschaft/Gesundheit und Soziales -

Unterrichtsfächer Zahl der Wochenstunden

Einführungsphase
11 Schuljahrgang

Qualifikationsphase

12. Schuljahrgang 13. Schuljahrgang

Deutsch 3 4 4

Englisch
3)

3 4 4

Mathematik 3 4 4

Weitere Fremdsprache
3)

4 4 4

Geschichte
2 je ein Halbjahr

2 -

Politik - -

Religion oder Werte und Normen 2 - 2

Naturwissenschaft (Biologie oderChemie)
1)

2 2 (4)
1)

2 (4)
1)

Schwerpunkt Wirtschaft Betriebswirtschaft mit
Rechnungswesen- Controlling

2
) 4 4 4

Schwerpunkt Agrarwirtschaft Agrar- und Umwelttechnologie
2)

Schwerpunkt Ökotrophologie Ernährungt
2)

Schwerpunkt Wirtschaft Volkswirtschaft
3 3 3

Schwerpunkt Agrarwirtschaft Betriebs- und Volkswirtschaft
Schwerpunkt Ökotrophologie

Informationsverarbeitung 3 3 3

Sport 2 2 2
Schwerpunkt Wirtschaft Praxis der Unternehmung

2 2 2Schwerpunkt Agrarwirtschaft Praxis (schwerpunktbezogen)
Schwerpunkt Ökotrophologie

Summe 33 34 (36)
1)

34 (36)
1)

1) Sofern das Fach Prüfungsfach ist, wird es vierstündig unterrichtet. Damit erhöht sich die Wochenstundenzahl auf 36 Wochenstunden.
2) Fachrichtung und Schwerpunkt prägendes Profilfach."
3) Eine weitere Fremdsprache ist nur dann Pflicht, wenn bisher keine zweite Fremdsprache 4 Jahre lang betrieben wurde.

Englisch kann ab Klasse 12 abgewählt werden, wenn eine zweite Fremdsprache belegt wird.


